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A A R G A U

We lcher  Ver t rag
s teh t  mir  zu?

Die Anstellung der Lehrpersonen mit einem Vertrag ist im Aargau sowohl für Schulpflegen

als auch für die Lehrpersonen neu. Haben nun alle Lehrerinnen und Lehrer die richtigen Anstellungs-

verträge? Nach einem Jahr Erfahrungen sind Verbesserungen nötig.

Eine Umfrage des Aargauischen Lehrerin-

nen- und Lehrer-Verbands alv brachte es

an den Tag: Jede sechste Lehrperson an der

A N S T E L L U N G

Volksschule im Kanton ist lediglich befris-

tet angestellt. Mehr als 24 Prozent der Leh-

rerinnen und Lehrer haben einen Rahmen-

vertrag abgeschlossen. Das ist nicht richtig.

Dennoch haben 84 Prozent der Lehrperso-

nen geantwortet, sie seien mit ihrer neuen

Vertragsanstellung zufrieden. Dies bedeu-

tet möglicherweise, dass viele Kolleginnen

und Kollegen nicht über alle Konsequenzen

ihres Vertragsabschlusses im Bilde sind.

N i c h t  i m  S i n n e  d e s
G e s e t z g e b e r s

Der alv ist mit der Vereinigung der aar-

gauischen Schulpflegepräsidentinnen und

-präsidenten VASP, des Verbandes der

Schulleiterinnen und Schulleiter des Kan-

tons Aargau VSLAG und einer Vertretung

des Bildungsdepartements BKS zusam-

mengesessen und hat die Situation erörtert.

Vermehrte Aufklärung und bessere Infor-

mation ist notwendig. Es gibt Schulpflegen

und -leitungen, die die einschlägigen An-

stellungsbestimmungen nach ihrem Gut-

dünken interpretieren und nicht im Sinne

des Gesetzgebers. Das BKS hat deshalb ein

Merkblatt zur richtigen Anwendung der

Vertragsbestimmungen an alle Schulpfle-

gen und Schulleitungen versandt. Dem alv

liegt es am Herzen, dass auch alle Lehrper-

sonen über die Konsequenzen der verschie-

denen Anstellungen Bescheid wissen.

Mit dem neuen Anstellungsrecht für Lehr-

personen (GAL) binden sich Lehrperso-

nen der Volksschule durch einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag an die Gemeinde als

Arbeitgeberin, vertreten durch die Schul-

pflege oder die Kreisschulpflege. Ein Ver-

trag ist grundsätzlich ein verhandelbares

Abkommen. Für einen Vertragsabschluss

oder eine -änderung muss ein Verhand-

lungsgespräch erfolgen. Ein Vertrag kommt

nur im gegenseitigen Einverständnis zu-

stande, kann also nicht einseitig verfügt

werden.

U n b e f r i s t e t  i s t  d i e  R e g e l

Anstellungen von Lehrpersonen sind in

aller Regel als unbefristete Anstellungsver-

hältnisse zu vereinbaren (§ 12 Abs. 1 der

Verordnung über die Anstellung und Löh-

ne der Lehrpersonen VALL). Mit der unbe-

fristeten Anstellung haben die Lehrperso-

nen Gewähr, dass sie dem Kündigungs-

schutz, wie im §11 GAL beschrieben, un-

terstellt sind. Damit haben sie auch einen

optimalen Versicherungsschutz. Der un-

befristete Vertrag kann auch dann zur An-

wendung gelangen, wenn die entsprechen-

de Abteilung nur für eine Zeitdauer von

einem Schuljahr sichergestellt ist. Wenn die

Stelle im folgenden Jahr aus organisatori-

schen oder wirtschaftlichen Gründen auf-

gehoben wird und der Lehrperson keine

andere Stelle angeboten werden kann, ist

ihr unter Einhaltung der gesetzlichen Fris-

ten zu kündigen. Es ist nicht zwingend,

dass derjenigen Lehrperson gekündigt wer-

den muss, welche die aufzuhebende Stelle

innehat. Die Anstellungsbehörde wird in

einem solchen Falle unter Abwägung aller

Umstände entscheiden müssen, welche

Verträge sie aus welchen Gründen kündigt.

Der unbefristete Anstellungsvertrag gibt

den angestellten Lehrpersonen die Sicher-

heit des Rechtsschutzes und bringt ihnen

die gebührende Wertschätzung entgegen.

Bei missbräuchlicher Kündigung kann die

Lehrperson kostenlos bei der Schlichtungs-

kommission für Personalfragen Einsprache

erheben.

Wird auf  meinem Rücken gespar t?  Fotos:  Fr anz G loor.
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A A R G A U

B e f r i s t e t  n u r  b e i  z w i n g e n d e n  G r ü n d e n
Gemäss § 12 Abs. 2 VALL ist die Befristung

eines Vertrags und dessen Verlängerung

nur in begründeten Fällen zulässig. Na-

mentlich sind dies die folgenden Gründe:

||| bei Stellvertretungen;

||| bei der Anstellung von Lehrpersonen,

die noch nicht über die erforderliche Qua-

lifikation für die entsprechende Lehrtätig-

keit beziehungsweise über keine unbefriste-

te Berufsausübungsbewilligung verfügen;

||| wenn erwartet werden muss, dass die

betreffende Stelle mit hoher Wahrschein-

lichkeit nicht mehr über ein Schuljahr hin-

aus gesichert ist, das heisst wenn bereits bei

der Anstellung klar ist, dass die Stelle nur

noch ein Jahr lang existiert.

Das Anstellungsverhältnis endet ohne

Kündigung mit Ablauf eines befristeten

Vertrages. Ein Rechtsanspruch auf Wieder-

anstellung, beziehungsweise Verlängerung

des befristeten Vertrages besteht nicht. Die

Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfall

oder Mutterschaft wird nur bis zum Ende

der Anstellung ausgerichtet.

Der befristete Vertrag darf nicht als diszi-

plinarische Massnahme oder zur Umge-

hung der Begründungspflicht bei einer sich

abzeichnenden Vertragsauflösung verwen-

det werden. Auch ist es nicht statthaft, neue

Lehrpersonen im ersten Anstellungsjahr

im Sinne einer Probezeit nur befristet an-

zustellen. Die Probezeit, im §11 VALL ge-

regelt, ist normalerweise der erste Anstel-

lungsmonat, kann aber maximal auf drei

Monate ausgedehnt werden.

R a h m e n v e r t r ä g e  n u r
i m  A u s n a h m e f a l l

Der Rahmenvertrag soll gemäss § 13 Abs. 1

(VALL) nur für jene Lehrtätigkeiten abge-

schlossen werden, die während des Semes-

ters oder von Semester zu Semester von

stark schwankenden Unterrichtsverpflich-

tungen beeinflusst werden und bei denen

deshalb die Festlegung eines durchschnitt-

lichen Beschäftigungsgrads von vornherein

unmöglich ist. Dabei ist ein minimaler und

maximaler Beschäftigungsgrad zu definie-

ren, dessen Differenz nicht mehr als acht

Unterrichtslektionen betragen darf. Der

Gesetzgeber hat dabei vor allem an Stütz-

unterrichtende (für Logo und Lega),

Deutsch für Fremdsprachige und Instru-

mentalunterricht gedacht. Bei ihnen kön-

nen die Schülerzahlen unter dem Jahr stark

schwanken; ihr Pensum ist direkt von den

Schülerzahlen abhängig. Ist aber ein Pen-

sum auf ein Jahr hinaus sicher, so besteht

kein Grund für den Abschluss eines Rah-

menvertrages. Gibt es Pensenschwankun-

gen von Jahr zu Jahr, kann das mit Ver-

tragsänderungen im Frühjahr gelöst wer-

den. Änderungen im gegenseitigen Einver-

nehmen sind jederzeit möglich. Gibt es

aber keine Einigung, so unterstehen so

genannte Vertragsänderungskündigungen

den üblichen Kündigungsfristen. Rahmen-

verträge werden oft abgeschlossen unter

dem Vorwand der nötigen Flexibilisierung

bei der Ressourcenverwaltung. Aber gene-

relle Rahmenverträge an einer Schulorga-

nisationseinheit sind unzulässig. Das hat

die Schlichtungskommission unmissver-

ständlich festgehalten.

Es verstösst gegen den Geist des GAL,

wenn die Anstellungsbehörden für sich

eine generelle Flexibilisierung verlangen

und in grosser Zahl, zum Teil vorwiegend

oder sogar ausschliesslich, einschränkende

Anstellungsverträge ausstellen. Rahmen-

verträge unterlaufen ganz klar den Kündi-

gungsschutz der Angestellten. Zudem ver-

pflichten sich die Lehrpersonen, jederzeit

innerhalb des festgelegten Rahmens das

Pensum zu ändern.

Geradezu absurd ist die Situation, wenn

eine Lehrperson mit einem Rahmenvertrag

von 10 bis 18 Stunden im Schuljahr 2005/

2006 18 Lektionen unterrichtet, ihr am 31.

Juli 2006 mitgeteilt wird, dass sie im kom-

menden Schuljahr, das heisst ab Anfang

August 2006, nur noch 10 Lektionen unter-

richten könne. Ihr Einkommen verringert

sich auf einen Schlag um 45 %, ohne dass

sie das Recht hat, zu kündigen und sich

nach einer anderen Stelle umzusehen. Ein

gesuchtes Beispiel? Nein, genau dieser Fall

ist vergangenes Jahr eingetreten.

H ö c h s t e n s  k l e i n e r  R a h m e n
Der alv plädiert daher auf äusserste Zurück-

haltung mit Rahmenverträgen. Rahmenver-

träge ausserhalb der Bestimmungen von

§ 13 VALL können nur mit ausdrücklichem

Einverständnis der Lehrperson abgeschlos-

sen werden. Und auch da empfehlen wir,

möglichst keinen Achtstunden-Rahmen

einzugehen, den Rahmen also klein, bei

zwei bis vier Lektionen, zu halten. Genügt

dieser Rahmen dereinst nicht, so muss eine

Vertragsänderung vorgenommen werden.

A u s g l e i c h  b e i
P e n s e n s c h w a n k u n g e n

Gemäss § 35 VALL kann die Anstellungs-

behörde im Rahmen der ihr zur Verfügung

gestellten personellen Ressourcen ohne Än-

derung des Beschäftigungsgrades Unter-

richtsentlastungen vornehmen oder ein im

Vergleich zum Normalpensum um vier

Wochenlektionen erhöhtes oder herabge-

setztes Pensum festlegen, wenn ein Ausgleich

innerhalb von vier Jahren geplant ist. Die-

ser Vorbehalt steht praktisch standardmässig

auf allen Anstellungsverträgen. Der alv ist

der Meinung, dass diese Pensenausgleichs-

möglichkeit nur in den Vertrag aufgenom-

men werden soll, wenn beide Vertragspart-

ner dies ausdrücklich wünschen. Der Pen-

senausgleich darf nicht einseitig verfügt

werden. Die Möglichkeit zum Ausgleich

kann im Einzelfall sehr sinnvoll sein. Pen-

senschwankungen können so aufgefangen

werden, ohne dass es eine Vertragsänderung

braucht und ohne dass es eine Pensions-

kassenmutation nach sich zieht, die es sonst

bei einer Änderung des Beschäftigungsgra-

des geben würde. Ausserdem bleibt das Ein-

kommen und somit die Steuerbelastung

konstant. Bei Lehrpersonen kurz vor der

Pensionierung kann sich eine Mutation bei

der Pensionskasse (Austritt und neuberech-

neter Wiedereintritt in die Kasse) negativ

auf die Altersrente auswirken. Zu empfehlen

ist der Pensenausgleich aber nur, wenn mit

einem positiven Pensenkonto begonnen

werden kann. Wird auf den Pensenausgleich

eingegangen, so besteht nicht nur für die

Lehrperson die Verpflichtung, das vertrag-

liche Pensum innerhalb von vier Jahren

auszugleichen, sondern auch für die Anstel-

lungsbehörde, diesen Ausgleich auch tat-

sächlich zu ermöglichen. Nach Ablauf von

vier Jahren oder beim Austritt einer Lehr-

person aus dem aargauischen Schuldienst

wird das Pensenkonto in Franken ausge-

glichen (als Auszahlung oder als Schuld).
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R e c h t s s c h u t z

Vertragliche Streitigkeiten aus dem Anstel-

lungsverhältnis können die Lehrpersonen

vor die Schlichtungskommission für Perso-

nalfragen bringen. Während bei Verfügun-

gen und Vertragsauflösungen eine Frist von

zwanzig Tagen nach Zustellung einzuhalten

ist, gibt es für Klagen über Verträge keine

Fristen. Die Anrufung der Schlichtungs-

kommission ist kostenlos.

In diesem Zusammenhang ist die neu er-

schienene Handreichung Personalführung

an Aargauer Volksschulen in der Geleiteten

Schule mit den drei Themenbereichen Per-

sonalgewinnung, Personalführung und

Personaltrennung sehr zu empfehlen. Diese

Handreichung steht im Internet auf

www.ag.ch/geleiteteschule/personalfueh-

rung zur Verfügung. Das Kapitel Personal-

gewinnung wird aber erst etwa im Mai

erscheinen, weshalb unsere Ausführungen

zu den Anstellungsverträgen wertvoll sein

können.

U r s  N .  K a u f m a n n ,  a l v - S e k r e t ä r

A n s t e l l u n g  d e r  L e h r p e r s o n e n
m i t  V e r t r a g

Ein Vertrag ist ein verhandelbares Papier!

Der Vertragsabschluss basiert auf gegen-

seitigem Einverständnis. Folgendes gilt es

zu beachten:

||| In aller Regel werden Lehrpersonen

mit einem unbefristeten Vertrag angestellt

(VALL § 12 Abs. 1).

| | |  Ein befristeter Anstellungsvertrag nur

bei zwingenden Gründen (Stellvertretung,

Fehlen der definitiven Berufsausübungs-

bewilligung, wenn es die Stelle nur noch ein

Jahr gibt). Nachteil: Keine Gewähr auf

Wiederanstellung; eingeschränkter Versiche-

rungsschutz.

|| |  Rahmenvertrag nur in Ausnahmefällen

bei unter dem Jahr schwankenden Pensen.

Den Rahmen klein halten! Nachteil: Keine

Kündigungsfrist für die Lektionen innerhalb

des Rahmens; Verpflichtung, sich für die

ganze Lektionenzahl zur Verfügung zu

halten. Besitzstand auf der unteren Lek-

tionenrahmenzahl.

|| |  Pensenausgleich gemäss VALL § 35 Abs.

2 nur auf beidseitigen Wunsch. Immer mit

einem positiven Pensensaldo beginnen und

beidseitige Verpflichtung zum Pensenaus-

gleich beachten! Nachteil: Schuldrisiko!
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